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4.  Initiativbegehren «Abtretung des Grundstücks Gotthard-
stallareal im Baurecht an die Stiftung Phönix Schwyz»

Am 23. Dezember 2014 reichten die im Bezirk Einsiedeln wohn-
haften Stimmberechtigten Daniel Berli, Christoph Bingisser, Lu-
kas Kauflin, Klaus Korner, Lukas Lienert und Zeno Schneider auf 
der Bezirkskanzlei eine Initiative mit folgendem Wortlaut ein:

«Der Bezirksrat Einsiedeln schliesst mit der Stiftung Phönix 
Schwyz zur Erstellung eines Wohnheims für psychisch beein-
trächtigte Menschen einen Baurechtsvertrag für das Grundstück 
Gotthardstallareal mit einer Grundfläche von 2227 m2 ab. Das 
vorgesehene Projekt beinhaltet einen für die Öffentlichkeit zu-
gänglichen Grünbereich. Der Baurechtszins beruht auf einem 
Landwert von Fr. 1250.– /m2 und bemisst sich nach einem Zins-
satz von 2 %. Die Vertragsdauer beträgt 60 Jahre mit der Option 
einer Verlängerung um weitere 30 Jahre.»

Mit Bezirksratsbeschluss 147 vom 23. September 2015 erklärte 
der Bezirksrat die Initiative als zulässig. 

Die Initianten begründen die Initiative wie folgt:

Initiative Gotthardstall

Seit gut 25 Jahren leben im Wohnheim Flora an der Benzigerstras-
 se (Einsiedeln) psychisch beeinträchtigte Menschen aus unserer 
Umgebung. Da die Platzverhältnisse in den beiden Altbauten 
Flora und Sonneck immer enger werden, meldete die Stiftung 
Phönix dem Bezirksrat Einsiedeln 2010 ihr Interesse für das 
 benachbarte Grundstück «Gotthardstall». Ende 2013 reichten 
Christoph Bingisser, Lukas Kauflin, Andrea Kuriger und Lukas 
Lienert eine Initiative ein für ein Bau – Moratorium von 25 Jahren 
auf diesem Areal. Im Gespräch mit ihnen konnten sie sich für die 
Anliegen der Stiftung Phönix begeistern und zogen die Initiative 
zurück. Gleichzeitig reichten die erwähnten Personen gemein-
sam mit Dr. med. Zeno Schneider, Klaus Korner und Daniel Berli 
als Vertreter der Stiftung am 23. Dezember 2014 die folgende 
Initiative ein:

«Der Bezirksrat Einsiedeln schliesst mit der Stiftung Phönix zur 
Erstellung eines Wohnheimes für psychisch Beeinträchtigte einen 
Baurechtsvertrag für das Grundstück Gotthardstallareal mit einer 
Fläche von 2227 m2 ab. Das vorgesehene Projekt beinhaltet einen 
für die Öffentlichkeit zugänglichen Grünbereich. Der Baurechts-
zins beruht auf einem Landwert von CHF 1250.–/m2 und bemisst 
sich nach einem Zinssatz von 2 %. Die Vertragsdauer beträgt 60 
Jahre mit der Option einer Verlängerung um weitere 30 Jahre.»

Phönix – eine erfolgreiche Einsiedler  
Pioniertat

Wer vor 30 – 40 Jahren an einem psychischen Leiden erkrankte, 
hatte nur die Wahl einer ausserkantonalen Klinik in Oberwil oder 
Littenheid. Diese teure und eingreifende Lösung wäre schon 
 damals für viele Patienten nicht zwingend gewesen, sofern vor 
Ort ein spezialisiertes Wohnheim zur Verfügung gestanden hätte. 
Deshalb gründete der Einsiedler Arzt Dr. Franz Kenel mit Gleich-
gesinnten die Stiftung Phönix. Am 1. Oktober 1991 startete im 
Haus Flora das erste Wohnheim mit 10 Bewohnerinnen und 
 Bewohnern. Wegen der rasch steigenden Nachfrage wurde 1995 
das Nachbarhaus Sonneck gekauft und ausgebaut.

Heute leben an der Benzigerstrasse rund 20 Bewohner/innen, 
einige seit über zwei Jahrzehnten. Sie sind im Quartier bestens 
integriert und sollten nicht entwurzelt werden. Tagsüber gehen sie 
mehrheitlich einer Beschäftigung bei den Behindertenbetrieben 
(BSZ) nach. Mit 12 Arbeitsplätzen bietet das Wohnheim eine 24 
Stundenbetreuung und interne Beschäftigung.

Zusätzlich werden aus Heimen oder psychiatrischen Kliniken 
 entlassene Patienten im Rahmen des Phönix – Angebots «Beglei-
tetes Wohnen» vom Wohnheim Flora aus weiter begleitet. Solche 
Wohngemeinschaften in Privathäusern helfen rechtzeitig psy-
chische Krisen zu erkennen, die Patienten frühzeitig Spezialisten 
zuzuweisen und so (massiv höhere) Klinikkosten zu vermeiden. 
 
Neubau an neuem Standort notwendig

Wegen der steigenden Auslastung und den veralteten baulichen 
Gegebenheiten erlauben die beiden Wohnhäuser bereits heute 
keine optimale Betreuung und kaum mehr ein zweck mässiges 
Wohnen. So fehlt ein Raum für interne Aktivitäten. Die alte Bau-
substanz verursacht beträchtliche Unterhaltkosten. Sicherheits-
vorschriften würden mittelfristig beträchtliche Anpassungen ver-
langen. Nur ein Neubau macht somit Sinn. 

Am jetzigen Standort kann aber die Kapazität des Heims nicht 
genügend erhöht werden. Die Zahl psychisch kranker Menschen 
nimmt leider ständig zu. Nach Ansicht von Fachleuten ist in Zu-
kunft nicht mit 20, sondern mit 36 Wohnplätzen zu rechnen. Eine 
Reihe von Bewohnern kommt nämlich ins AHV – Alter. Sie haben 
ein Anrecht im gewohnten Umfeld weiter zu leben. Für 24 Perso-
nen im Erwerbsleben und 12 im AHV – Alter sowie mindestens  
18 Arbeitsplätze ist somit ein neuer Standort notwendig. 

Gotthardstallareal weist optimale Fläche auf 

In der aktuellen Planungsphase liegen nur schon aus Kosten-
gründen keine Baupläne vor. Allerdings zeigen Machbarkeits-
überlegungen, dass auf den 2227 Quadratmetern des Gottard-
stallareals die gewünschte Nutzung der Stiftung Phönix und ein 
fest einzuplanendes Angebot für die öffentliche Nutzung möglich 
sind.
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Zu rechnen ist mit einem viergeschossigen Gebäude, das fol-
gendes Raumprogramm ermöglicht:
– 36 Wohnzimmer mit den entsprechenden sanitären Anlagen
– gemeinsame Essens- und Aufenthaltsräume
– Küche und Wirtschaftsräume
– mehrere Ateliers und Sitzungszimmer
– Aufenthalträume für die Mitarbeiter/innen
– Parkplätze und Lager im Untergeschoss
–  eine für die Öffentlichkeit ständig zugängliche, grosszügige 

Grünfläche

Die Stiftung Phönix verpflichtet sich zu einen nachhaltigen Vor-
gehen: Das künftige Heim wird kostengünstig, flexibel für Verän-
derungen und mit einheimischen Ressourcen gebaut. Es bietet 
soweit möglich Nutzungsmöglichkeiten für Nachbarn und die 
Öffentlichkeit (Einstellplätze, Aufenthalt im Freien, Sitzungszim-
mer). Mit dem Boden wird haushälterisch umgegangen und Bäu-
men und Sträuchern möglichst viel Platz gelassen. 

 
Standort ideal und ohne Alternative

Die zentrale Lage des Wohnheims ist für psychisch beeinträch-
tigte Menschen besonders wichtig. Sie gehören nicht an den 
Rand der Gesellschaft. In der Isolation entwickeln sich häufig 
psychisch instabile Situationen mit entsprechenden Krisen. Ein 
wichtiger Punkt ist auch die Nähe zur BSZ, die einigen Patienten 
Beschäftigung ermöglicht. Nach intensiver, leider erfolglosen 
 Recherche mit Inseraten und persönlicher Nachfrage ist es klar: 
Das Gotthardstall ist das ideale Grundstück, welches die Bedürf-
nisse eines Wohnheims für psychisch Benachteiligte wirklich 
 abdeckt. Ein Wegzug in eine andere Gemeinde nach bald 30 Jah-
ren Präsenz in Einsiedeln kommt für die Stiftung Phönix nicht in 
Frage. 

Preis ist fair, Finanzierung gesichert

Der für die Berechnung des Baurechtszinses eingesetzte Boden-
preis von Fr. 1250.– erachten die Initianten für den Bezirk Einsie-
deln als angemessen und für die Stiftung Phönix noch bezahlbar. 
In die Bezirkskasse fliessen somit jedes Jahr Fr. 55 675.– Bau-
rechtszinsen. 

Das kantonale Departement des Innern unterstützt das ein-
geschlagene Vorgehen mit Brief vom 1. September 2015. Beim 
jetzigen Planungsstand kann es aber noch keine verbindliche 
Zusage erteilen. Es bekräftigt aber den Willen, ein künftiges 
 Projekt ernsthaft zu prüfen und es der Regierung bzw. dem 
 Kantonsrat zur Finanzierung zu unterbreiten. In diesem Zusam-
menhang ist zu erwähnen, dass die Betreuung psychisch be-
nachteiligter Menschen Aufgabe des Kantons ist. Er beauftragt 
die Stiftung Phönix mit der Ausführung.  
Invalidenversicherung, Ergänzungsleistungen und der Kanton 
Schwyz decken die laufenden Kosten der Stiftung Phönix. Die 
Betreuung durch die Stiftung Phönix im Leistungsauftrag des 
Kantons ist nicht billig, verhindert jedoch die viel teurere Überwei-
sung der Patienten in eine ausserkantonale Klinik. Die Stiftung 
Phönix hilft damit Mehrkosten zu vermeiden und entla stet den 
Steuerzahler.

Nach dem Bau des neuen Wohnheims auf dem Gotthardstallareal 
stehen die bisherigen Bauten zur freien Verfügung. Mit ihrem 
 Verkauf kann die Stiftung einen namhaften Eigenmittelanteil beim 
Neubau einbringen und so die Restfinanzierung durch den  Kanton 
verkleinern. Ein Neubau ist eine Frage der Zeit. Die Stiftung will 
keine unnötigen Ausgaben mehr in die Liegenschaft tätigen, da 
diese Gelder bei einem späteren Verkauf oder Abbruch mittelfris-
tig verloren gehen. Für den Bezirk Einsiedeln erwachsen durch 
den Bau keine weiteren Ausgaben. Ein Vorkaufsrecht auf die 
 bestehenden Gebäude zugunsten des Bezirks ist möglich.

Ein wichtiges Glied der  
«Gesunden Bergregion»

Einsiedeln positioniert sich im wirtschaftlichen Wettbewerb mit 
Recht als «Gesunde Bergregion». Gesund an Körper, Seele und 
Geist. Mit Kloster, Spital, umfassendem ärztlichem Angebot, 
 Heimen, Physiotherapien, sportliche Entfaltungsmöglichkeiten 
und darauf eingestellten Hotels erfüllt Einsiedeln diesen An-
spruch. Das Gesundheits- und Sozialwesen ist eine bedeutende 
Branche mit nachhaltigen Entwicklungschancen. Bereits heute 
gibt sie Arbeit für über 15 % der Beschäftigten unseres Bezirks. 
Dies entspricht rund 13 % der lokalen Wertschöpfung. Phönix ist 
ein wichtiges Element dieses Kompetenzzentrums. Durch Löhne, 
Einkäufe und Aufträge bringt Phönix bereits heute jährlich rund 
700 000 Franken in den Einsiedler Wirtschaftskreislauf ein. 

Zudem hilft Einsiedeln mit einer Abtretung des Grundstücks  
an die Stiftung Phönix der Gesellschaft, ihre Verantwortung und 
Verpflichtung behinderten Menschen gegenüber sowie ihre 
 soziale Aufgaben wahrzunehmen.

Die Initianten  

Daniel Berli, Heimleiter Flora, Einsiedeln
Christoph Bingisser, Einsiedeln
Lukas Kauflin, Bennau
Lukas Lienert, Einsiedeln
Klaus Korner, Stiftungsrat Phönix, Einsiedeln
Dr. Zeno Schneider, Vizepräsident Stiftungsrat Phönix, Egg
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Der Standpunkt des Bezirksrats

Der Bezirksrat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern, die Initiative «Abtretung des Grundstücks Gotthardstalla-
real im Baurecht an die Stiftung Phönix Schwyz» abzulehnen. 
Folgende Gründe sprechen für eine Ablehnung der Initiative:

Eigenbedarf

Mit Annahme der Initiative würde der Bezirk ein besonders wert-
volles und für die Schulraumplanung strategisch wichtiges 
Grundstück aufgeben. 

Die in den letzten Jahren zum Zweck des Landerwerbs für neue 
Schulhäuser geführten Landverhandlungen mit dem Kloster 
 Einsiedeln, der Genossame Dorf Binzen wie auch mit privaten 
Landbesitzern haben deutlich aufgezeigt, dass eigene Landre-
serven für erfolgreiche Verhandlungen von grosser Bedeutung 
sind, weil die grossen Landeigentümer Genossamen und Kloster 
bei Landabtretungen in aller Regel Realersatz fordern. 

Das aufgrund seiner Lage besonders wertvolle Grundstück 
Gotthardstall in der Wohnzone W4 soll bei Notwendigkeit vom 
Bezirk für eigene Zwecke oder für einen notwendigen Land-
abtausch genutzt werden können. Gerade die sich in der Umset-
zung befindende Schulraumplanung verlangt, dass der Bezirk in 
Bezug auf die wenigen eigenen Grundstücke seine Handlungsfä-
higkeit nicht unnötig einschränkt. Im Zeitpunkt der Umzonung in 
die Wohnzone W4 stand für die Schulraumentwicklung im Dorf 
ein neues Schulhaus Herrenmatte im Vordergrund. Die Situation 
hat sich geändert und das Grundstück Gotthardstall bildet eine 
Option unter anderen für die Schaffung von Schulraum, wobei 
das Grundstück in die Zone für Öffentliche Bauten und Anlagen 
(OeBA) umzuzonen wäre. 

Bereits heute sind die Schulen Einsiedeln mit mehreren Schul-
klassen im Dorf privat eingemietet. Sofern der zusätzliche erfor-
derliche Schulraum nicht auf eigenen Grundstücken realisiert 
werden kann, ist der Bezirk auch in Zukunft weiterhin auf kosten-
intensive Mietlösungen angewiesen. Um dem entgegenzuwirken, 
sucht der Bezirk nach Schulraumlösungen mit bezirkseigenen 
Grundstücken. Aktuelle Machbarkeitsstudien belegen heute, 
dass zum Beispiel die Aufstockung der bestehenden Schulhäu-
ser an der Kornhausstrasse und Nordstrasse möglich wären. Die 
Ressorts Bildung und Kultur sowie Liegenschaften Sport Freizeit, 
welche die Schulraumplanung vorantreiben, prüfen derzeit ver-
schiedene Lösungen in diese Richtung. Dabei zeigt sich für den 
Bezirk, dass das Grundstück Gotthardstallareal künftig eine gute 
und zentrale Rolle im Schulraumkonzept spielen könnte. Sei es 
als Ergänzung zum Schulstandort Nordstrasse, als idealer Stand-
ort für eine zentrale Turnhalle oder für einen Ergänzungsbau mit 
gemischter schulischer Nutzung. 

Landwert massiv unter Marktpreis

Gemäss Initiativtext beruht der Baurechtszins auf einem Land-
wert von Fr. 1250.–/m2. Damit liegt dieser Landwert massiv unter 
dem aktuellen Preis für gleichwertige Grundstücke an dieser   
Lage und in der Wohnzone W4. Eine aktuelle Landwertschätzung, 
welche dem Bezirk vorliegt, geht von einem Landwert von  
Fr. 2140.– /m2 aus. Der Kanton, welcher die Stiftung finanziert, 
muss für seine Bedürfnisse und Institutionen normalerweise 
Marktpreise bezahlen. Der von der Stiftung Phönix gebotene 
Preis wird dem wirtschaftlichen Potential des Grundstücks nicht 
gerecht. 

Vertragsinhalt

Die Initiative sieht eine Vertragsdauer von 60 Jahren mit der Op-
tion einer Verlängerung um weitere 30 Jahre vor. Der von den 
Initianten vorgeschlagene Zinssatz von 2 % würde sich während 
der gesamten Vertragsdauer nicht ändern, was sich in Anbetracht 
der aktuell tiefen Zinsen nur zum Nachteil des Bezirks auswirken 
kann. In aller Regel richtet sich ein Baurechtszins nach einem 
gemeinsam festgelegten Landwert sowie dem aktuellen Refe-
renzzinssatz des BWO (Bundesamt für Wohnungswesen).

Der Initiativtext sieht keine Regelung über den Heimfall vor. Diese 
Tatsache birgt Konfliktpotential. Überhaupt ist der Vertragsinhalt 
in vielerlei Hinsicht offen, weil die Initiative nur wenige Vertrags-
punkte definiert. Rechtliche Auseinandersetzungen sind deshalb 
nicht auszuschliessen. 

Wer ist die Stiftung Phönix?
Die Stiftung Phönix Schwyz bietet im Auftrag des Kantons 
 psychisch beeinträchtigten Menschen vorübergehend oder 
für längere Zeit Wohnen und Beschäftigung an. Im Begleiten-
den Wohnen unterstützt sie diese Menschen nach einem 
Aufenthalt in einer stationären Einrichtung mit psychosozia-
len Assistenzdiensten. Mit ihren Diensten will die Stiftung 
psychisch beeinträchtigten Menschen die Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft ermöglichen. 
Phönix führt Wohnheime in Einsiedeln, Seewen und Butti-
kon. Stiftungspräsident ist Dr.med. Urs Gössi (Rickenbach). 
Aus  Einsiedeln gehören dem Stiftungsrat an: Dr.med. Zeno 
Schneider (Vizepräsident), Arthur Füchslin, Klaus Korner und 
Patrick Notter. Heimleiter ist Daniel Berli.
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Antrag des Bezirksrates

Der Bezirksrat beantragt der Bezirksgemeinde:

Die Bezirksgemeinde beschliesst in geheimer Abstimmung:

1.  Die «Initiative Gotthardstall», welche die Abtretung des Grundstücks Gotthardstall durch den Bezirk Einsiedeln an die 
Stiftung Phönix Schwyz im Baurecht verlangt, wird abgelehnt. 

2. Der Bezirksrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Die Rechnungsprüfungskommission des Bezirks Einsie-
deln (RPK) hat die Initiative Gotthardstall – beabsichtigter 
Baurechtsvertrag zwischen dem Bezirk Einsiedeln und der 
Stiftung Phönix über 2227m2 «Gotthardstallareal» – in 
 formeller, materieller und rechtlicher Hinsicht geprüft.

Infolge fehlender finanzieller Grundlagen im Initiativtext 
(noch nicht ausgehandelter Baurechtsvertrag, fehlende 
Heimfallregelung etc.) konnten wir die Initiative nicht ab-
schliessend beurteilen und sind somit nicht in der Lage, 
eine Empfehlung abzugeben.

Einsiedeln, 28. Oktober 2015

Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (Art. 41 FHG)

Realisierung von Wohnheim ungewiss

Aus der Stellungnahme vom 1. September 2015 des Departe-
ment des Innern geht hervor, dass der Kanton, welcher weitge-
hend die Stiftung finanziert, keine definitive Zusicherung für die 
Unterstützung des Projekts an den Bezirksrat in Einsiedeln geben 
kann. Der Entscheid über eine Genehmigung/Ablehnung eines 
möglichen Bauprojekts wird gemäss Richtlinien über Baubei-
träge an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und ab-
hängig vom gewählten Modell (Subventions- oder Investorenmo-
dell) entweder durch den Regierungsrat oder den Kantonsrat 
gefällt. Die zuständige Instanz wird erst dann darüber befinden, 
wenn der Prozess gemäss Richtlinien durchlaufen worden ist. 

Zum heutigen Zeitpunkt verfügt die Stiftung Phönix noch über 
kein gültiges Bauprojekt. Bis zur Erstellung und Vollendung eines 
neuen Wohnheims sind also noch erhebliche Hürden zu über-
winden. Würde im schlechtesten Fall die notwendige Unterstüt-
zung der Stiftung Phönix seitens Kanton ausbleiben, ein allfälliges 
Bewilligungsverfahren verzögert oder eine Baubewilligung gar 
verweigert, besteht die Gefahr, dass andere Lösungen auf unbe-
stimmte Zeit blockiert wären. 

Auch wenn der Bezirksrat dem Anliegen der Stiftung Phönix Ver-
ständnis entgegenbringt, muss das strategisch wichtige Grund-
stück Gotthardstall aus den dargelegten Gründen im Eigentum 
des Bezirks bleiben. 

Rechnungsprüfungskommission  
des Bezirks Einsiedeln

Franz Burkard

Annamarie Kälin

Andreas Kuriger 
oek. FH, eidg.dipl. Treuhandexperte

Yvonne Steiner  
Betriebswirtschafterin HF


